
 Stadt Zug 
Stadtrat 
 
Stadthaus, Gubelstrasse 22 
6301 Zug 
www.stadtzug.ch 
 
Nr. 2744 
 
 

 
 
Grosser Gemeinderat, Vorlage 

Kleine Anfrage Theo Iten, Die Mitte, vom 13. April 2022 betreffend Notzimmer 
 

Antwort des Stadtrats Nr. 2744 vom 21. Juni 2022 
   

 

GGR-Vorlage Nr. 2744 

 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 14. April 2022 hat Theo Iten, Die Mitte, eine Kleine Anfrage betreffend „Notzimmer“ eingereicht. Er 
fragt darin den Stadtrat an, ob er bereit sei, den Neubau der Notzimmer um zwei zusätzliche 
Stockwerke aufzustocken. Diese Möglichkeit sei in den Abstimmungsunterlagen erwähnt worden. 
Der genaue Wortlaut der Kleinen Anfrage ist aus dem vollständigen Anfragetext im Anhang ersichtlich. 
 
Die Kleine Anfrage beantworten wir gerne wie folgt: 
 
Frage 1 
Ist der Stadtrat jetzt bereit zu handeln und die zwei Geschosse beim Neubau Notzimmer zu 
realisieren? Wenn Nein? Wann dann? 
 
Antwort 
Der Stadtrat hat im Vorfeld zu diesem Projekt den Bedarf bzw. die notwendige Anzahl der Zimmer 
abgeklärt. Die Zahl der Notzimmer hat sich in der Stadt Zug in den vergangenen Jahren um rund 20 
Notzimmer bewegt. Dazu kommen noch sieben Notwohnungen, welche sich grösstenteils im 
Eigentum der Stadt Zug befinden. In der konkreten Ausführung des Neubaus entschloss sich der 
Stadtrat, die Zahl der Notzimmer von ursprünglich angedachten 25 Notzimmern auf 30 Notzimmer zu 
erhöhen. Dies insbesondere auch aufgrund des Bevölkerungswachstums und mangels preisgünstigen 
Wohnungen. Das heisst, im Neubau ist bereits eine Erhöhung und damit eine Reserve eingeplant, um 
den zunehmenden Bedarf abzudecken. Das Gebäude wird allerdings statisch so ausgelegt, dass eine 
spätere Aufstockung um zwei Geschosse möglich ist und damit auch langfristig eine Erweiterung 
vorgenommen werden kann.  
 
Zusammenfassend sieht der Stadtrat mittelfristig keinen Handlungsbedarf für eine Aufstockung um 
zwei zusätzliche Geschosse beim Neubau der Notzimmer.  
 
Frage 2 
Was für Zusatzkosten entstehen für den Steuerzahler, wenn nachträglich aufgestockt würde? 
 
Antwort 
Aus den oben ausgeführten Gründen wurden die Zusatzkosten für eine Aufstockung um zwei weitere 
Geschosse nicht berechnet.  
 
 



2/2 

 
GGR-Vorlage Nr. 2744 
 

 
Zug, 21. Juni 2022 
 
 

 
   

Dr. Karl Kobelt 
Stadtpräsident 

 Beat Moos 
Stv. Stadtschreiber 

   

 
 
 
Beilage 
– Vorstoss vom 13. April 2022 
 
 

 
Die Vorlage wurde vom Departement SUS verfasst. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Stadtrat Urs 
Raschle, Departementsvorsteher, Tel. 041 728 98 01. 
 

  


